
 

 

Gemeinsame ortsübliche Bekanntmachung der Gemeinde  
Wurster Nordseeküste und der Stadt Cuxhaven 

 
über die Auslegung eines Antrags auf Planfeststellung für die Maßnahme  

„Ufersicherung Padingbüttel“  
 
Der Deichverband (DV) Land Wursten hat die Planfeststellung für die Ufersicherung Pading-
büttel gemäß §12 des Niedersächsischen Deichgesetzes (NDG) i. V. m. §§ 68 ff Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) sowie den §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) be-
antragt. 
 
Zuständige Behörde für die Durchführung dieses Planfeststellungsverfahrens ist der Nieder-
sächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Direk-
tion, Standort Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 6, 21337 Lüneburg. 
 
Bei der Maßnahme handelt es sich um die Sicherung des letzten gänzlich ungeschützten Vor-
landabschnitts entlang der Wurster Küste im Verbandsgebiet des DV Land Wursten. Die Maß-
nahme betrifft einen ca. 500 m breiten, unbefestigten Küstenstreifen zwischen Generalplan-
Kilometer 461,8 und 462,3 (nach Kilometrierung des DV Land Wursten: km 14+550 bis 
15+050), südlich der Ortschaft Dorum-Neufeld. In diesem Abschnitt wurde die voranschrei-
tende Erosion während der regelmäßig stattfindenden Deichschauen wiederholt festgestellt 
und im Deichschauprotokoll dokumentiert. Aufgrund der fortschreitenden Abbrüche und der 
gegebenen Vorlandstruktur (alte Kleientnahmeflächen) hat die unmittelbare Sicherung der 
Vorlandkante zur Gewährleistung der Deichsicherheit oberste Priorität. Dementsprechend ist 
die Planung und Umsetzung des Neubaus einer effektiven und dauerhaften Ufersicherung 
(Deckwerk) erforderlich, die gleichzeitig den wertvollen ökologischen Zustand des Vorlandes 
im Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ nicht verändert. 
Das Gesamtvorhaben besteht aus den nachfolgend genannten Bestandteilen: Deckwerk auf 
der Vorlandkante, Fußsicherung der Deckwerksböschung, Bauzeitlicher Kajedeich (Sturmflut-
sicherung auf ganzer Trasse), Rückwerk, Deckwerkanschlussbereiche Nord und Süd, Verwal-
lung auf dem Deckwerk mit Speigatten, Anlagen im Deckwerk zur Beibehaltung der Be- und 
Entwässerung des Salzwiesenvorlandes, Schwellen (Abschnitte Süd und Nord) mit Gabionen-
lahnungen, Durchlassbauwerk (Abschnitt Mitte), Anpassungen der Geländeoberfläche des 
Vorlandes an das Deckwerk, Anpassungen des Grabennetzes an das geänderte Entwässe-
rungssystem im Vorland, „Mittlere Rinne“, Binnenseitige Abdämmung der Baugrube für das 
Durchlassbauwerk und Wasserhaltung, Zuwegung und Transportwege im Deichvorland, La-
gerflächen für Bodenaushub und Baumaterialien, Verkehrswege ins Watt, Maßnahmen zur 
Vermeidung oder Verminderung von Beeinträchtigungen von Vegetation und Fauna, Erforder-
liche Kompensation- und Kohärenzmaßnahmen.  
 
Das Vorhaben wirkt sich im Bereich der Gemeinde Wurster Nordseeküste aus. Zusätz-
lich wirkt es sich im Bereich der Stadt Cuxhaven im Stadtteil Berensch-Arensch im Orts-
teil Arensch im Zusammenhang mit einer naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahme aus. 
 
Nähere Einzelheiten zu dem beantragten Vorhaben sind den Planunterlagen zu entnehmen. 
 
Für das Vorhaben besteht nach § 7 Abs. 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.  
 
Die Planunterlagen enthalten u. a. die folgenden wesentlichen entscheidungserheblichen Un-
terlagen über die Auswirkungen des Vorhabens: 
 
1. Erläuterungsbericht, 
2. Anlagen: Übersichtspläne, Lagepläne, Querschnitte, Bau- und Konstruktionszeichnungen, 

Bauwerksverzeichnis, Grundstücksverzeichnis, Grundstücksplan,  



 

 

3. Naturschutzfachliche Planunterlagen: Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Bericht), Spe-
zielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Unterlage zur Verträglichkeitsprüfung nach § 
34 BNatSchG (FFH-Richtlinie), Unterlagen zur Abweichungsprüfung nach § 34 BNatSchG 
für das FFH-Gebiet „Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer“, Landespflegerischer 
Begleitplan (LBP) mit Maßnahmenblättern, 

4. Sonstige Unterlagen: Auswirkungen des Vorhabens auf die Bewirtschaftungsziele nach 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL-Fachbeitrag), Lichtbilder. 

 
Im Falle einer positiven Entscheidung ergeht nach § 74 VwVfG ein Planfeststellungsbeschluss. 
 
Gemäß § 70 WHG und § 109 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. V. m. § 73 
Abs. 3 und 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 1 des Nie-
dersächsischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (NVwVfG) und § 19 UVPG wird die Ausle-
gung des Antrages einschließlich der Planunterlagen hiermit bekannt gemacht. 
 
Außerdem kann nach § 27a VwVfG der Inhalt dieser Bekanntmachung auf der Internetseite 
der Gemeinde Wurster Nordseeküste unter www.gwnk.de, der Internetseite der Stadt 
Cuxhaven unter www.cuxhaven.de, der Internetseite des NLWKN unter www.nlwkn.nieder-
sachsen.de (dort über den Pfad „Wasserwirtschaft / Zulassungsverfahren / Hochwasser-
schutz / Ufersicherung Padingbüttel“) sowie im zentralen UVP-Portal des Landes Nieder-
sachsen unter https://uvp.niedersachsen.de (dort bitte bei der Suchfunktion: „Ufersicherung 
Padingbüttel“ eingeben) eingesehen werden. 
 
Überdies wird der Inhalt dieser Bekanntmachung in der Gemeinde Wurster Nordseeküste so-
wie der Stadt Cuxhaven gemäß der jeweiligen Hauptsatzung ortsüblich bekanntgemacht.  
 
Der Antrag und die Planunterlagen können gem. § 73 Abs. 3 S. 2 i. V. m. § 27b Abs. 1 Satz 1 
Nummer 2 VwVfG in der Zeit vom  
 

18.02.2025 bis zum 17.03.2025 (jeweils einschließlich) 
 

 
bei der Gemeinde Wurster Nordseeküste, Zentrale Dienste, Ansprechpartnerin: Frau Lü-
ckens, Tel.: 04742/87-115, E-Mail: gemeinde@gwnk.de, Westerbüttel 13, 27639 Wurster 
Nordseeküste, während der Dienststunden: 
 
Montag bis Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag zusätzlich  13.30 - 16.00 Uhr   
Donnerstag zusätzlich 14.30 - 18.00 Uhr 
oder nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter der o. g. Telefonnummer  
 
sowie gem. § 27b Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 VwVfG im zentralen UVP-Portal des Landes 
Niedersachsen unter https://uvp.niedersachsen.de (dort bitte bei der Suchfunktion: „Ufersi-
cherung Padingbüttel“ eingeben) sowie über die o. g. Internetseite des NLWKN mittels ent-
sprechenden Links auf das v. g. niedersächsische UVP-Portal eingesehen werden. 
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann gemäß § 73 Abs. 3 Satz 1 
i. V. m. Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit § 21 Abs. 1, 2 und 5 UVPG bis einen Monat nach 
Ablauf der Auslegungsfrist, 
 

spätestens bis zum 17.04.2025 (einschließlich) 
 
Äußerungen zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens (§ 18 Abs. 1 Sätze 1 und 2 UVPG) 
und sonstige Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift bei 
 
• der Gemeinde Wurster Nordseeküste, Westerbüttel 13, 27639 Wurster Nordseeküste, 

http://www.gwnk.de/
http://www.cuxhaven.de/
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/
https://uvp.niedersachsen.de/
https://uvp.niedersachsen.de/


 

 

• der Stadt Cuxhaven, Rathausplatz 1, 27472 Cuxhaven oder 
• dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 

Naturschutz (NLWKN), Direktion, Adolph-Kolping-Straße 6, 21337 Lüneburg, 
 
einreichen bzw. erheben. Äußerungen und Einwendungen müssen den geltend gemachten 
Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Dasselbe gilt für Vereinigun-
gen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechts-
behelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach § 74 VwVfG ein-
zulegen. 
 
Hinweise: 

a) Mit Ablauf der Einwendungs- und Äußerungsfrist sind für dieses Planfeststellungsverfah-
ren alle Einwendungen und Äußerungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen pri-
vatrechtlichen Titeln beruhen (§ 21 Abs. 4 UVPG, § 73 Abs. 4 Sätze 3, 4 und 6 VwVfG). 
Dies gilt nicht in Verbindung mit Rechtsbehelfen gemäß § 7 Abs. 4 und 6 Umwelt-Rechts-
behelfsgesetz. 

 
b) Sofern ein Erörterungstermin gem. § 73 Abs. 6 i. V. m. § 27c Abs. 1 VwVfG durchgeführt 

wird, kann bei Ausbleiben einer oder eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch 
ohne sie oder ihn verhandelt werden (§ 73 Abs. 5 Nr. 3 VwVfG). 

 
c) Die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen, die Stellung-

nahmen abgegeben haben, können von dem Erörterungstermin durch öffentliche Be-
kanntmachung benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzuneh-
men sind (§ 73 Abs. 5 Nr. 4 Buchst. a VwVfG). 

 
d) Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekannt-

machung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind (§ 73 Abs. 5 
Nr. 4 Buchst. b VwVfG). 

 
e) Bei Äußerungen und Einwendungen von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten 

oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte (gleichförmige Eingaben) gilt derjenige 
Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, sei-
nem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als 
Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. 
Gleichförmige Eingaben, die diese Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Un-
terschrift versehenen Seite enthalten, oder dem Erfordernis nach dem vorhergehenden 
Satz nicht entsprechen, können unberücksichtigt gelassen werden. Für den Fall, dass von 
dieser Bestimmung Gebrauch gemacht wird, erfolgt rechtzeitig vor dem Erörterungstermin 
eine Mitteilung, die in den örtlichen Tageszeitungen in dem Gebiet, in dem sich die Ent-
scheidung voraussichtlich auswirken wird, und dem Nds. Ministerialblatt bekannt gemacht 
wird. Ferner können gleichförmige Eingaben insoweit unberücksichtigt bleiben, als Unter-
zeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder nur unleserlich angegeben haben 
(§ 72 in Verbindung mit § 17 Abs. 1 und 2 VwVfG). 
 

f) Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen sowie die Erhebung bzw. 
Einreichung von Einwendungen und Äußerungen entstehen, können nicht erstattet wer-
den. 
 

g) Für die Durchführung dieses Planfeststellungsverfahrens werden personenbezogene Da-
ten verarbeitet, Art. 6 Datenschutz-Grundverordnung vom 27. April 2016 (Abl. EU 2016, 
Nr. L 119/1, S. 1) in Verbindung mit § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz vom 16. 
Mai 2018 (Nds. GVBl. 2018, S. 66). Verantwortlich für die Verarbeitung ist der NLWKN – 
Direktion – (Adressdaten siehe oben). Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer 
Daten, Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen und Ihre Rechte bei der Verarbeitung 



 

 

Ihrer Daten entnehmen Sie bitte dem Datenschutzinformationsschreiben. Dieses Informa-
tionsschreiben finden Sie im Internet unter https://www.nlwkn.niedersachsen.de und dort 
über den Pfad „Datenschutz > Erklärung gemäß Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverord-
nung im Rahmen von wasserrechtlichen Zulassungsverfahren“. Als Direktdownload ist das 
Schreiben unter folgender Internetadresse abrufbar: http://www.nlwkn.niedersach-
sen.de/download/143978. Alternativ können Sie dieses Informationsschreiben auch vom 
NLWKN unter der oben angegebenen Postanschrift erhalten.  
 

h) Mit dem vorstehenden Anhörungsverfahren wird gleichzeitig die Anhörung der Öffentlich-
keit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 18 Abs. 1 UVPG durchgeführt. 
Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen, 
deren satzungsmäßiger Aufgabenbereich durch die Zulassungsentscheidung oder den 
Plan berührt wird, darunter auch Vereinigungen zur Förderung des Umweltschutzes. 

 
 

Gemeinde Wurster Nordseeküste   Stadt Cuxhaven 
Der Bürgermeister     Der Oberbürgermeister 
Jörg-Andreas Sagemühl     Uwe Santjer 
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